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Sebo* Wirb geforbert, baß bte SRannftfeaft mit

gtei*mäßfger Äopfbebccfung, fowfe namentli* mit

einem Äapute (SRantet) unb einem Sornifter (SRantet*

fad) »erfefeen fei.

Dli ÄorpSaiiSrüftuitg ift bie gteidje wie beim

SunbeSfecere.

DaS Rocbaefcbkx wirb ben Sanbweferabtfeetlungen

in gfei*em Serfeältniffe jugetfeeilt, wie ben Sruppen

bei SunbeSfeeeveS.

Slrt. 2. Dev SuttbeSvatfe ift mit ber Sfitljte^uiig
biefeS ©efefeeS bemiftragt.

' ß nnb ttb tf n)lu%
betreffenb

bie ©tnfuljrung eines neuen ©jerjierreglemettts
für bie eibgenöfftf*en Gruppen.

(Som 18. Dejbr. 1867.)

Die SunbeSoerfamtnlitng
ber f*weijerif*en @lbgenoffenf*af't,

na* ©fnfi*t einer Sotftfeaft beS SunbeSratfeeS »om

6» Dejember 1867 über ben Unterri*t mit ben neuen

|)(nterlabungSwaffen unb bie ©infüferung »ott netten

©rerjferreglementen füv bie Snfanterie, beftfelteßt:

Art. 1. Der SunbeSratfe wirb evmä*tigt, bie im

©ntwurfe oorliegenben neuen ©rerjlerreglemente für
bie Snfanterie in ben Unterri*tSfttrfen beS 3afeve8

1868 oerfu*S«eiije, jur, Antuejtbung ju bringen.
Slrt. 2. ®c wir*- ferner emia*tigt, jum Sefettfe

beS Untevvi*teS mit ben neuen Steglementen unb
SBaffett für ®*arff*üfeen unb 3nfanterie fpejielte
©abteSfurfe mit na*feeciger ©inberufung ber SRann*

^ftfeaft für bie nötfeige 3afel oon Unterrtcfetstagen att*
juovbnen. Diefe Anovbnungen feaben jebo* in ber

SBeife ju geftfeefeen, baß babur* weber bie üom
Sunbe für ben @*arff*üfeenunterri*t, no* bie oon
ben Kantonen jur Abfealtung ber orbcntlf*en SBie*

berfeolungSfurff beS 3afereS 1868 bewilligten Äreblte
üfeevftferftten werben.

Art. 3. Der SunbeSratfe Ift mit ber Sotljtefeung
biefeS SeftfeluffeS beauftragt.

ß unb e & Qtf tt)
betreffenb

einige ftbimbermtgen in ber Sefteibttttg uttb
AttSrüftitng bes ©unbesljeeres.

(Som 21. Dejbr. 1867.)

Die SunbeSoerfammlung ber ftfeweijeriftfeen ©ib*
genoffenftfeaft, na* @inft*t einer Sotf*aft beS Sun*
beSratfeeS »om 20. Stoüember 1867 j in tfeettwelfer

Abänberung unb ©vgänjung ber biSfeerigen ©rlaffc
i* SeftribungS» unb AuSrüftungSwefeti, bef*licßt:

Slrt. 1. Die Kopfbebecfung biSfeeriger Drbonnanj,
als baS Ääppi, ber $elm unb ber £>ut, wirb ab*
geftfeafft ttnb buv* eine lei*teve unb jweefmäßigere,
für alle SBaffen unb ©rabe glei*fcmilge erfefet.

Slrt. 2. Der SBaffenrocf wirb au* bei ber Ar=
tillerie unb Äaoaüerie ftatt beS UntformfracfeS ein*
gefüfert. Die Aermelwefte fällt für ben effeftioen
Dienft vtg ftnb ift tot &ev Jtao«ferie unb bem Sraftt
bttr* eitten ©tallftttel ju erfefeen.

Art. 3. ©S wtrb nur ein Saar Seinfleiber für
bie SRannftfeaft ber gußtruppen »orgeftferfeben. Der
©toff foll oon SBofte, ble garbe bei ben ©täben,
bei ber ArtiUerfe unb ÄaoaOerfe etfengrau, bei ben

übrigen SBaffen blaugrau fein. Den Äantonen bleibt
eS unbenommen, bie SRannftfeaft mtt einem jweiten
Saar Seinfleiber oon ber garbe beS erften SaareS

ju üerfefeen.

Art. 4. Die boppelte gußbefleibitng wirb bloß

für ben effeftioen Dienft »orgeftferieben. Die Se*
f*affung beS jweiten SaarS Äamaftfeen »on DriHi*
bleibt ben Kantonen freigeftellt.

Art. 5. Die ©pauletten, A*fetf*uppen, ©*ärpeu
unb ©*letfen werben bur* einfachere Untevf*ei=
bung,S* unb Abjef*en erfefet.

Art. 6. Der furje ©äbel fällt bei allen ©ewefer*
tragenben weg. ©tatt beffelben Ift bei ben ni*t
gewefevtvagenben ©teilen unb ©vaben ber gttßtvup*
pen, bie Dfftjiere ausgenommen, baS gaftfeinenmeffev

efnjufüferen. ©ämmtlf*e Serittene tragen ben Stei*

terfäbel.
Die Sewaffnung beS SrafnS, fowie bev £om*

pagniejfmmetlettte, wivb bur* baS Stegtement bc*

fttmmt.
Slrt. 7. Dfe Stetterpatrotttaftfec ift abgeftfeafft.

Art. 8. Die in biefem ©efefee »orgeftfertebenen Sib*

änberungen bejiefeen ft* nur auf neue Anftfeaffungen.
Die biSfeerigen SeflelbungS* unb AuSrüftungS*

gegenftänbe ftnb juläfftg, fo lange fte no* brau**
bar finb.

Dabei bleibt eS ben Äantonen unbenommen, ©e*
genftänbe, wel*e für ben 3nftruftionSbienft entbefer*

ll* finb, ju magajiniren unb bloß für ben ©rnftfatt
bereit ju fealten.

3n Seireff ber Unterf*eibungSje(*ett tritt baS

©efefe fofort mit ©rlaffttng ber bejügli*en Soll*
jlefeungSoerorbnung für fämmtll*e Dfftjiere tn Äraft.

Art. 9. Der SunbeSratfe wirb bie für bie Dur**
füferung biefeS ©efefeeS erforberli*en nafeern Sor*
ftferlften aufftellen.
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Jedoch wird gefordert, daß die Mannschaft mit

gleichmäßiger Kopfbedeckung, sowie namentlich mit

einem Kapute (Mantel) und einem Tornister (Mantelsack)

versehen sei.

Di- Korpsnusrüstung ist die gleiche wie beim

Bundeshcere.

Das Kochgeschirr wird den Landwehrabtheilungen

in gleichem Verhältnisse zugetheilt, wie den Truppeu
des Bundesheeres.

Art. 2. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung
dieses Gesetzes bermftragt.

bundesbeschluß
betreffend

die Einführung eines neuen Exerzierreglements
für die eidgenössischen Truppen.

(Vom 18. Dezbr. 1867.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrathes vom

6. Dezember 1867 über den Unterricht mit den neuen

Hinterladungswaffen und die Einführung von neuen

Grerzierreglementen für die Infanterie, beschließt:

Art. 1. Dcr Vundesrath wird ermächtigt, die im

Entwürfe vorlicgenden neuen Exerzierreglement? für
die Infanterie in den Unterrichtskursen dcs JahreS
1868 vsrsuchs«eäs«, zur, A«tu«>d»ns zu bringe».

Are. S. Gl wirb ftrner ermächtigt, zum Behufe
des Unterrichtes mit dcn neuen Reglemcnten und

Waffcn für Scharfschützen nnd Infanterie spezielle

Cadreskursc mit nachheriger Einberufung der Mannschaft

für die nöthige Zahl von Unterrichtstagen
anzuordnen. Diese Anordnungen haben jedoch in der

Weise zu geschehen, daß dadurch weder die vom
Bunde für den Scharffchützenunterrickt, noch die von
den Kantonen zur Abhaltung der ordentlichcn
Wiederholungskurse des Jahres 1863 bewilligten Kredite
überfchritte« werden.

Art. 3. Der Bundesrath 1st mit der Vollziehung
dieses Beschlusses beauftragt.

Gundesgesetz
betreffend

einige Abänderungen in der Bekleidung uud
Ausrüstung des Bundesheeres.

(Vom 21. Dezbr. 1867.)

Die Bundesversammlung der schweizerischen
Eidgenossenschaft, nach Ginsicht einer Botschaft deS

Bundesrathes vom 20. November 1867; in theilweiser

Abänderung und Ergänzung der bisherigen Erlasse
i« Bektetdnngs- nnd Ansrüstungswesen, beschließt:

Art. 1. Die Kopfbedeckung bisheriger Ordonnanz,
als das Käppi, der Helm und der Hut, wird
abgeschafft und durch eine leichtere nnd zwcckmäßigcre,
für alle Waffcn und Grade gleichförmige ersetzt.

Art. 2. Der Waffenrock wird auch bei der
Artillerie und Kavallerie statt des Uniformfrackes
eingeführt. Die Aermelweste fällt für den effektiven
Dienst »ßg und ift k«t der Kav«»erie und dem Train
durch einen Staltttttel zu ersetzen.

Art. 3. Es wird nur ein Paar Beinkleider für
die Mannschaft der Fußtruppen vorgeschrieben. Der
Stoff soll von Wolle, die Farbe bei den Stäben,
bei der Artillerie und Kavallerie eisengrau, bei den

übrigen Waffen blaugrau sein. Den Kantonen bleibt
es unbenommen, die Mannschaft mit einem zweiten
Paar Beinkleider von der Farbe des ersten Paares
zu versehen.

Art. 4. Die doppelte Fußbekleidung wird bloß

für den effektiven Dienst vorgeschrieben. Die
Beschaffung des zweiten PaarS Kamafchen von Drillich
bleibt den Kantonen freigestellt.

Art. 5. Die Epauletten, Achselschuppen, Schärpen
und Schleifen werden durch einfachere Unterschet-

dungs- und Abzeichen ersetzt.

Art. 6. Der kurze SäVcl fällt bei allen Gewehr-
tragenden weg. Statt desselben ist bei den nicht

gewehrtragcndcn Stellen und Graden der Fußtruppen,

die Offiziere ausgenommen, das Faschinenmesser

einzuführen. Sämmtliche Berittene tragen den

Reitersäbel.

Dic Bcwaffnung dcs Trains, sowic dcr Som-
pagniczimmerleute, wird durch das Reglcmcnt
bestimmt.

Art. 7. Dte Reiterpatrontasche ist abgeschafft.

Art. 8. Die in diesem Gesetze vorgeschriebenen
Abänderungen beziehen sich nur auf neue Anschaffungen.

Die bisherigen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände

sind zulässig, so lange sie noch brauchbar

sind.
Dabei bleibt es den Kantonen unbenommen,

Gegenstände, welche für den Jnstruktionsdienst entbehrlich

sind, zu magaziniren und bloß für den Ernstfall
bereit zu haltcn.

Jn Betreff der Unterscheidungszeichen tritt das

Gesetz sofort mit Erlassung der bezüglichen
Vollziehungsverordnung für sämmtliche Offiziere in Kraft.

Art. 9. Der Bundesrath wird die für die

Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen nähern
Vorschriften aufstellen.
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